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Entschließungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Lukas Köhler, Renata Alt, Nicole Bauer, Mario 
Brandenburg (Südpfalz), Dr. Marco Buschmann, Carl-Julius Cronenberg, 
Dr. Marcus Faber, Julian Grünke, Kristine Lütke, Dr. Stephan Seiter und der 
Fraktion der FDP 

zu der Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundesminister 
für Wirtschaft und Klimaschutz   

Für eine neue wirtschaftliche Dynamik – Jahreswirtschaftsbericht 2025 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist besorgniserregend. Unsere Volkswirt-
schaft leidet nicht nur unter einer konjunkturellen Schwächephase mit negativem Wirt-
schaftswachstum, sondern auch unter tiefgreifenden strukturellen Problemen, die ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Die Produktivität ist rückläufig und liegt unter 
dem Niveau vor der Pandemie. 
Besonders problematisch für die Wettbewerbsfähigkeit sind die im EU-Vergleich 
niedrige durchschnittliche Wochenarbeitszeit, der Fachkräftemangel, die hohe Abga-
benlast, die überbordende Regulierungsdichte mit ihren hohen Bürokratiekosten sowie 
die kostspielige und ineffiziente Energie- und Klimapolitik. 
Wir müssen verhindern, dass die Menschen das Vertrauen in Eigenverantwortung und 
Leistung verlieren. Deutschland braucht Leistungsträger, die mit Mut, Risikobereit-
schaft und neuen Ideen unser Land voranbringen. Daher ist eine grundlegende Wirt-
schaftswende notwendig. 
Die Wirtschaftspolitik muss sich neu ausrichten und an den Prinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft orientieren. Staatliche Detailsteuerung und planwirtschaftliche Vor-
stellungen, wie sie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auf euro-
päischer Ebene verfolgt werden, sind nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Sie 
führen zu Marktverzerrungen, verhindern Innovationen und schaffen unnötige Büro-
kratie. Wir brauchen eine marktwirtschaftliche Wende, die dem Staat die Rolle der 
wettbewerblichen Regelsetzung und nicht der aktiven Wirtschaftslenkung zuweist. 
Nur so kann die Regulierungsdichte abgebaut und neue Bürokratie vermieden werden. 
Der Bürokratieabbau ist eine Daueraufgabe zur Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit. Dokumentations-, Nachweis- und Berichtspflichten binden Arbeitskraft, verursa-
chen hohe Kosten und behindern die Unternehmen in ihrer eigentlichen Tätigkeit. Be-
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sonders gravierend sind die Auswirkungen der europäischen Regulierung. Die entspre-
chenden Richtlinien und Verordnungen müssen überprüft und gegebenenfalls abge-
schafft werden. 
Die hohe Abgabenlast in Deutschland ist ein Wettbewerbsnachteil. Dies gilt insbeson-
dere, nachdem die US-Regierung unter Präsident Trump die Unternehmenssteuern 
drastisch gesenkt hat. Zudem setzt das deutsche Abgabensystem zu wenig Anreize für 
die Aufnahme und Ausweitung von Arbeit. Daher brauchen wir eine breit wirksame 
Steuerentlastung für Unternehmen und Arbeitnehmer. Gleichzeitig müssen wir verhin-
dern, dass die Sozialversicherungsbeiträge weiter steigen. Eine zusätzliche Belastung 
von Kapitalerträgen durch Sozialversicherungsbeiträge wäre kontraproduktiv, da sie 
die notwendige Vorsorge junger Menschen erschwert. 
Die deutsche Klima- und Energiepolitik führt zu steigenden Energiepreisen, hohen 
Haushaltsbelastungen und gefährdet die Energieversorgungssicherheit. Dauersubven-
tionen für erneuerbare Energien und Klimaschutztechnologien setzen falsche Markt-
anreize. Klimaschutz muss global gedacht werden und Investitionen fördern. Statt den 
Markt zu bekämpfen, muss der Staat ihn befähigen, die europäischen Verpflichtungen 
des Pariser Klimaschutzabkommens zu erfüllen. Der Emissionshandel als Kerninstru-
ment kann dies leisten, indem er Emissionen kostenminimal reduziert und Investitio-
nen in CO2-Speicherung und -Nutzung fördert. Gleichzeitig muss die Energiepolitik 
auf günstige Energiepreise und Versorgungssicherheit ausgerichtet sein. Dazu braucht 
es mehr Wettbewerb, Technologieneutralität und den bedarfsgerechten Ausbau der 
Infrastruktur. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  

1. eine ambitionierte Bürokratie- und Regulierungsabbauinitiative zu starten, die 
den Erfüllungsaufwand für Unternehmen spürbar reduziert, indem  
a. durch ein Bürokratie-Moratorium über drei Jahre lang sichergestellt wird, 

dass keine neuen bürokratischen Lasten aufgebaut werden; 
b. jedes Jahr ein Jahresbürokratieentlastungsgesetz vorgelegt wird, um einen 

kontinuierlichen Abbau-Pfad für überflüssige Regelungen zu schaffen; 
c. Berichts-, Dokumentations- und Nachweispflichten auf das absolut erforder-

liche Minimum reduziert werden; 
d. Genehmigungsfiktionen ausgeweitet werden und neue Gesetze vermehrt mit 

festen Ablauffristen versehen werden; 
e. sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene konkret für Regulierungs- 

und Bürokratieabbau durch Abschaffung der EU-Richtlinie zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung (CSRD), der EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) so-
wie der EU-Taxonomie-Verordnung einsetzt; 

2. im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel einen Gesetzentwurf 
vorzulegen, der die Gesamtabgabenlast für die Bevölkerung sowie die Unterneh-
men merkbar senkt, indem er   
a. den Solidaritätszuschlag vollständig und ersatzlos abbaut. Die Ergänzungs-

abgabe hat sich insbesondere zu einer Belastung für die Unternehmen entwi-
ckelt, die ihre Wettbewerbsfähigkeit schwächt und daher in der aktuellen 
wirtschaftlichen Lage umso weniger gerechtfertigt ist; 

b. den Grundfreibetrag im Zuge einer Reform des Bürgergelds schrittweise um 
1.000 Euro anhebt, so den Lohnabstand zu Transfereinkommen vergrößert 
und damit Arbeitsanreize stärkt; 

c. die Freibeträge und Eckwerte des Einkommensteuertarifs automatisch an die 
Inflationsentwicklung anpasst und so die kalte Progression verhindert; 
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d. den Mittelstandsbauch durch eine Kopplung des Spitzensteuersatzes der Ein-
kommensteuer an die Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung 
abbaut; 

e. den Körperschaftssteuersatz senkt, so dass die Unternehmenssteuerlast ins-
gesamt 25 Prozent nicht überschreitet; 

f. Beschränkungen für den Verlustvortrag abbaut und den Verlustrücktrag aus-
weitet und so insgesamt die Verlustverrechnung verbessert; 

g. die private und kapitalgedeckte Vorsorge in den Sozialsystemen stärkt sowie 
den Kostendruck wirksam bekämpft, so dass ein weiterer Anstieg der Sozi-
alabgaben unterbunden wird; 

3. den teuren deutschen Sonderweg in der Klimapolitik zu beenden und stattdessen 
auf marktwirtschaftliche Instrumente und internationale Kooperation zum kos-
tengünstigen Erreichen der Klimaziele zu setzen und in diesem Sinne 
a. das nationale Klimaziel, Deutschland bereits im Jahr 2045 klimaneutral zu 

machen, durch das europäische Klimaziel der Klimaneutralität 2050 zu er-
setzen, da das nationale Sonderziel den Klimaschutz verteuert, im Rahmen 
des EU-Emissionshandels keinen zusätzlichen Klimaschutz-Effekt erzielen 
kann und insbesondere energieintensive Unternehmen belastet; 

b. anerkennt, dass der EU-Emissionshandel aufgrund der gedeckelten CO2-
Menge als einziges klimapolitisches Instrument das sichere und kostengüns-
tige Erreichen der Klimaziele sicherstellen kann und somit zum zentralen 
Leitinstrument der Klimapolitik werden muss; 

c. keine zusätzlichen Klimaschutz-Regulierungen einführt, die im Rahmen des 
Emissionshandels ohnehin keinen zusätzlichen Nutzen für den Klimaschutz 
haben können und bestehende Regulierungen überprüft und so weit wie mög-
lich abschafft; 

d. technische Möglichkeiten zur Abscheidung und Speicherung von CO2 unein-
geschränkt zuzulassen und die Entscheidung über ihre Nutzung den Unter-
nehmen auf Grundlage wirtschaftlicher Erwägungen zu überlassen; 

e. marktverzerrende und innovationshemmende Subventionsprogramme been-
det und die Wahl der besten Klimaschutztechnologien den Unternehmen und 
Verbrauchern überlässt; 

f. Fördermittel für Klimaschutztechnologien auf die Phase der Forschung und 
Entwicklung zu beschränken, wettbewerblich zu vergeben und zeitlich zu be-
fristen; 

4. die Energiepolitik technologieoffen und pragmatisch auszugestalten und so Haus-
halte und Unternehmen durch sinkende Preise zu entlasten und den Standort im 
internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu machen, indem 
a. die ausufernden Subventionen zur Förderung der erneuerbaren Energien 

(EEG) eingestellt und staatlich garantierte Ausbaupfade sowie Vergütungen 
für Neuanlagen daher schrittweise auf null gesenkt werden sollten; 

b. auf europäischer Ebene auf eine Abschaffung der Regulierungen zur Ener-
gieeffizienz, Gebäudeenergieeffizienz und der Flottengrenzwerte sowie nach 
der 2027 anstehenden Erweiterung des EU-Emissionshandels insbesondere 
auf den Verkehrs- und den Gebäudesektor auf ein Ende der nationalen Ziele 
im Rahmen der Lastenteilung hingewirkt wird; 

c. generell das Energieangebot vergrößert wird. Dazu zählen die Ausweitung 
der heimischen Erdgasförderung, auch unter Verwendung unkonventioneller 
Fördermethoden (Fracking), ebenso wie perspektivisch die Nutzung klima-
freundlicher Zukunftstechnologien wie Kernfusion und sicherer Kernkraft-
werke ohne Subventionen; 
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d. alle Stromkostenanteile in den Blick genommen werden: Dabei muss die 
Stromsteuer auf das europarechtliche Mindestmaß abgesenkt werden. Die 
Bundesregierung sollte sich darüber hinaus auf europäischer Ebene für ihre 
Abschaffung einsetzen. Zudem muss die Regulierung der Netzentgelte 
grundlegend mit dem Ziele einer Flexibilisierung reformiert werden, so dass 
Netzengpässe im Preis abgebildet werden; 

5. Maßnahmen zu ergreifen, um zusätzliches Arbeitsvolumen zu mobilisieren und 
zugleich die Zukunftsfestigkeit der sozialen Sicherungssysteme zu stärken, in-
dem  
a. monetäre Fehlanreize bei Arbeitsaufnahme und -ausweitung abgebaut wer-

den, die zum Beispiel durch das Zusammenspiel von Bürgergeld, Kosten der 
Unterkunft, Wohngeld und Kinderzuschlag bei vielen Haushaltskonstellatio-
nen dazu führen, dass sich die Aufnahme oder Ausweitung von Arbeit nicht 
lohnt. Zudem liegen die Regelsätze des Bürgergelds derzeit über dem ermit-
telten Bedarf. Daher sollte in einem ersten Schritt durch die Abschaffung der 
sogenannten Besitzstandsregel die Voraussetzung für eine Absenkung des 
Regelbedarfs geschaffen werden. In einer grundlegend Reform sollten zudem 
Grundsicherung und Wohngeld zu einer Leistung gebündelt werden. Auf der 
andere Seite müssen dann die Hinzuverdienstmöglichkeiten so verbessert 
werden, dass sich jeder Schritt in Richtung Erwerbstätigkeit lohnt; 

b. die Einteilung der Arbeitszeit endlich zeitgemäßer, freier und flexibler mög-
lich wird. Die gesetzlichen Vorgaben sollten künftig auf wöchentliche statt 
tägliche Höchstarbeitszeiten umgestellt werden, um neue Arbeitszeitmodelle 
nicht länger zu behindern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu er-
leichtern und somit zusätzliche Potenziale des Arbeitsmarktes zu heben; 

c. die Europäische Blue Card für weitere nicht-akademische Fachkräfte geöff-
net wird und die unpraktikablen Verdienstuntergrenzen abgeschafft werden. 
Zudem sollte das Instrument der Westbalkanregelung ausgeweitet werden; 

d. Anreize geschaffen werden, um ältere Menschen länger im Arbeitsmarkt zu 
halten. Dies ist sowohl aus Sicht des Arbeitsmarktes als auch durch den de-
mographischen Druck auf das gesetzliche Rentensystem erforderlich. Des-
halb muss ein flexiblerer, selbstbestimmter Renteneintritt mit entsprechen-
den versicherungsmathematisch korrekten Zu- und Abschlägen ermöglicht 
werden statt an den zu starren, bisherigen Grenzen festzuhalten. Die Men-
schen sollen nach schwedischem Vorbild künftig selbst entscheiden, wann 
der Ruhestand beginnt, sofern dann keine Sozialleistungen beantragt werden 
müssen. Je später jemand in Rente geht, desto höher fällt diese aus. 

Berlin, den 28. Januar 2025 

Christian Dürr und Fraktion 
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